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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verpacken 
eines Schüttguts, insbesondere pulver- oder granu-
latförmiger Produkte in Beuteln, insbesondere für 
eine Kammermaschine bzw. eine Kammerbandma-
schine.

[0002] Für die Verpackung von Schüttgut, insbeson-
dere pulver- bzw. granulatförmiger Produkte sind 
Vorrichtungen bzw. Verfahren bekannt, mit denen 
Beutel befüllt werden und anschließend aufrecht ste-
hend versiegelt werden, um zu verhindern, dass das 
Schüttgut die Siegelnaht verunreinigt. Durch eine sol-
che Verschmutzung der Siegelnaht kann eine sichere 
Siegelung nicht gewährleistet werden. Durch dieses 
Verfahren können Lufteinschlüsse im Beutel nicht 
verhindert werden, was dazu führt, dass einerseits 
das Verpackungsvolumen ansteigt und andererseits 
der optische Eindruck leidet.

[0003] Weiterhin sind Vorrichtungen bekannt, mit 
denen die mit Schüttgut befüllten Beutel im Liegen 
versiegelt werden. Bei herkömmlichen Kammerma-
schinen ist eine Evakuierung allerdings nicht mög-
lich, da das Schüttgut durch den aus der Evakuierung 
resultierenden Luftstrom in Richtung der Beutelöff-
nung gesaugt wird und somit die Siegelnaht verunrei-
nigt.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es daher, ein verbessertes verfahren und eine Vor-
richtung bereitzustellen, das/die es ermöglicht, 
Schüttgut in einer Kammermaschine unter Vakuum 
zu verpacken.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren 
gemäß Anspruch 1 und eine Vorrichtung gemäß An-
spruch 14. Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
Unteransprüchen angegeben.

[0006] Durch die Perforierung des Beutels mit Hilfe 
einer Perforiervorrichtung entweicht das Gas bzw. 
die Luft aus dem Beutel durch die erzeugten Öffnun-
gen trotz des in der Kammer anliegenden Vakuums 
langsam genug, um zu verhindern, dass der Beutelin-
halt, d. h. das Schüttgut, beispielsweise in Form von 
Pulver oder Granulat in Richtung der Beutelöffnung 
bzw. des Siegelbereichs gesaugt und/oder durch die 
Folie des kollabierenden Beutels gedrückt wird und 
den Siegelbereich verunreinigt. Ein Luftstrom aus 
dem Beutel heraus, der Produktteilchen zur Ansaug-
öffnung transportieren könnte, wird verhindert. Auf 
diese Weise kann Schüttgut ohne kostenintensive 
Modifikationen mittels der Kammermaschine ver-
packt werden.

[0007] Die Kombination der luftdichten Abdichtung 
des Beutels durch eine Klemmschiene und der Per-

forierung der Beutelfolie hat gegenüber einer Drosse-
lung in der Vakuumleitung den Vorteil, dass der Luft-
strom aus dem Beutel heraus wesentlich genauer 
einstellbar ist. Bei einer Drosselung in der Vakuumlei-
tung kann durch die strömungstechnischen Eigenhei-
ten der jeweiligen Kammermaschine nicht ausge-
schlossen werden, dass der Luftstrom aus dem Beu-
tel zu stark wird und dadurch Produktbestandteile in 
den Siegelbereich gelangen. Durch die vorliegende 
Erfindung kann der Luftstrom durch die Anzahl und 
Größe bzw. Fläche der Öffnungen, sowie durch den 
Vakuumwert genau bestimmt werden. Durch die Er-
zeugung vieler kleiner Öffnungen wird die Bildung ei-
nes Luftstroms, der Produktteilchen transportieren 
kann, minimiert bzw. verhindert.

[0008] Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten 
der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung 
von Ausführungsbeispielen anhand der beigefügten 
Zeichnungen. Von den Figuren zeigen:

[0009] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
ner Kammerbandmaschine;

[0010] Fig. 2a eine schematische Schnittansicht ei-
nes Teils der Kammerbandmaschine bei angehobe-
nem Deckel;

[0011] Fig. 2b eine schematische Schnittansicht ei-
nes Teils der Kammerbandmaschine bei abgesenkter 
Perforiervorrichtung und abgesenktem Deckel;

[0012] Fig. 2c eine schematische Schnittansicht ei-
nes Teils der Kammerbandmaschine beim Evakuie-
ren der Kammer;

[0013] Fig. 2d eine schematische Schnittansicht ei-
nes Teils der Kammerbandmaschine beim Siegeln 
und Trennen;

[0014] Fig. 2e eine schematische Schnittansicht ei-
nes Teils der Kammerbandmaschine beim Belüften 
bzw. der Öffnung des Deckels;

[0015] Fig. 3 eine schematische Schnittansicht ei-
ner Perforiervorrichtung;

[0016] Fig. 4 eine schematische Schnittansicht ei-
ner Aufnahme in einer zweiten Ausführungsform mit 
zwei Siegeldrähten und einem Trenndraht;

[0017] Fig. 5 eine schematische Schnittansicht ei-
nes Teils der Kammerbandmaschine bei geöffnetem 
Deckel in einer weiteren Ausführungsform.

[0018] Im Folgenden wird mit Bezug auf Fig. 1 bis 
Fig. 3 eine erste Ausführungsform der Erfindung bei-
spielhaft an einer Kammerbandmaschine beschrie-
ben. In der vorliegenden Ausführungsform ist die 
Kammerbandmaschine als automatische Kammer-
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bandmaschine ausgebildet.

[0019] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer 
Kammerbandmaschine mit einem Förderband 1, ei-
nem Gestell 2, einem Auflegebereich 3, einer Kam-
mer 4 und einem Deckel 5. Die Kammer 4 wird durch 
den Deckel 5 zusammen mit einem Unterteil 25 (sie-
he Fig. 2a bis e) gebildet, wobei sich der Deckel 5
beispielsweise motorisch betrieben automatisch öff-
net oder manuell öffnen lässt, um beispielsweise zu 
evakuierende bzw. zu versiegelnde Beutel 26 (siehe 
Fig. 2a bis e) aufzunehmen, die durch das Förder-
band 1 automatisch zugeführt werden, und der sich 
anschließend schließt, um die Kammer 4 zu bilden.

[0020] Fig. 2a zeigt eine schematisch Schnittan-
sicht eines Teils der Kammerbandmaschine. Der De-
ckel 5 ist an seinem unteren Rand mit einer umlau-
fenden Deckeldichtung 6 versehen, um zu gewähr-
leisten, dass der Deckel 5 bzw. die Deckeldichtung 6
beim Schließen des Deckels 5 zusammen mit dem 
Unterteil 25 die luftdichte Kammer 4 bildet. Auf der In-
nenseite der Deckfläche des Deckels 5 ist ein Auf-
nahmeblock 17 vorgesehen. An dem Aufnahmeblock 
17 sind absenkbar bzw. anhebbar (dargestellt durch 
die drei Doppelpfeile) eine Klemmschienenaufnahme 
7, eine Aufnahme 8 und ein Begrenzungsbalken 9
vorgesehen. An der Unterseite der Klemmschienen-
aufnahme 7 ist eine Klemmschiene 10 und an der 
Aufnahme 8 ist ein Trenndraht 11 bzw. ein Siegel-
draht 12 vorgesehen. Die Klemmschienenaufnahme 
7, die Aufnahme 8, der Begrenzungsbalken 9, die 
Klemmschiene 10, der Trenndraht 11 und der Siegel-
draht 12 erstrecken sich jeweils über die gesamte 
Beutelbreite in die Zeichenebene hinein bzw. aus ihr 
heraus. Zusätzlich ist am Aufnahmeblock 17 eine 
Perforiervorrichtungsaufnahme 20 mit einer absenk-
baren Perforiervorrichtung 21 vorgesehen. In der 
Kammer 4 ist eine Widerlageraufnahme 22 vorgese-
hen, die wiederum auf dem Unterteil 25 vorgesehen 
ist. In die Widerlageraufnahme 22 ist ein Widerlager 
13 eingelassen, das im Betrieb mit dem Trenndraht 
11 und dem Siegeldraht 12 zusammenwirkt. Weiter-
hin ist in der Widerlageraufnahme 22 ein Schlitz 24
vorgesehen, der im Betrieb mit der Perforiervorrich-
tung 21 zusammenwirkt. Die Widerlageraufnahme 
22, das Widerlager 13, sowie der Schlitz 24 erstre-
cken sich über die gesamte Beutelbreite in die Zei-
chenebene hinein bzw. aus ihr heraus.

[0021] In der Kammer 4 befindet sich ein Beutel 26, 
in dem sich ein Produkt 28 befindet und dessen Beu-
telhals 27 sich in Fig. 2a nach links aus der Kammer 
4 hinaus erstreckt. Der Beutel 26 ist so angeordnet, 
dass sich der Beutelhals 27 im Wesentlichen zwi-
schen der Klemmschiene 10, dem Trenndraht 11
bzw. dem Siegeldraht 12 und der Widerlageraufnah-
me 22 befindet.

[0022] Fig. 3 zeigt die Perforiervorrichtung 21. An 

einer Nadelaufnahme 211 ist eine Mehrzahl bzw. eine 
Vielzahl von den Nadeln 212 vorgesehen. Auf diese 
Weise wird ermöglicht, dass der Beutel 26 mit einer 
Mehrzahl bzw. einer Vielzahl von Öffnungen verse-
hen wird.

[0023] In Fig. 2a bis e ist der Betrieb der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung bzw. das erfindungsgemäße 
Verfahren gezeigt.

[0024] Wie in Fig. 2a gezeigt ist, wird der mit Schütt-
gut befüllte und noch nicht versiegelte Beutel 26 in 
der Kammer 4 zwischen der Klemmschiene 10, dem 
Trenndraht 11 bzw. dem Siegeldraht 12 und der Wi-
derlageraufnahme 22 platziert. Dabei ist darauf zu 
achten, dass der befüllte Beutel 26 möglichst vorsich-
tig eingelegt bzw. auf das Förderband 1 (siehe Fig. 1) 
aufgelegt wird, um eine Verunreinigung des Siegel-
bereichs durch selbstständig vorrutschendes Schütt-
gut zu vermeiden. Die Klemmschienenaufnahme 7, 
die Aufnahme 8 und der Begrenzungsbalken 9 befin-
den sich in diesem Schritt in ihrer Ruheposition bzw. 
in ihrer Ausgangslage. Der Deckel 5 befindet sich in 
einer angehobenen Position.

[0025] Anschließend wird, wie in Fig. 2b gezeigt ist, 
der Deckel 5 geschlossen. Der Deckel 5 bildet zu-
sammen mit dem Unterteil 25 die Kammer 4. Vor 
und/oder bei und/oder nach dem Schließen des De-
ckels 5 wird die Perforiervorrichtung 21 abgesenkt 
und perforiert den Beutel 26. In der gezeigten Aus-
führungsform erzeugt eine Vielzahl von Nadeln 212
(siehe Fig. 3) eine Vielzahl von im Wesentlichen 
kreisrunden Öffnungen in der Beutelfolie. Die Öffnun-
gen werden mit einem Abstand von etwa 1 mm bis 
etwa 100 mm zueinander und einer Fläche von etwa 
0,002 mm2 bis etwa 0,2 mm2 erzeugt. Vorteilhafter-
weise werden die Öffnungen mit einem Abstand von 
etwa 1 mm bis etwa 50 mm zueinander und einer Flä-
che von etwa 0,002 mm2 bis etwa 0,1 mm2 erzeugt. 
Weiterhin vorteilhafterweise werden die Öffnungen 
mit einem Abstand von etwa 1 mm bis etwa 20 mm 
zueinander und einer Fläche von etwa 0,005 mm2 bis 
etwa 0,1 mm2 erzeugt. Die Nadeln 212 (siehe Fig. 3) 
der Perforationsvorrichtung 21 sind dementspre-
chend angeordnet und angepasst. Die erzeugten Lö-
cher bilden im Beutel 26 eine Linie, die sich in die Zei-
chenebene hinein bzw. aus ihr heraus über die ge-
samte Breite des Beutels 26 erstreckt. Die erzeugte 
Perforierung im Beutel 26 kann auf vielfältige Weise 
erfolgen. Es sind z. B. auch mehrere Reihen von Na-
deln 212 (siehe Fig. 3) denkbar. Denkbar ist es z. B. 
auch Schlitze oder andersartige Öffnungen in der 
Beutelfolie zu erzeugen. Die Perforierung des Beu-
tels im Sinne der erfinderischen Idee bedeutet den 
Beutel 26 mit einer Vielzahl von regelmäßig angeord-
neten Löchern mit vorgegebener Form und Größe zu 
versehen. Die Form, Größe und Anzahl der erzeug-
ten Öffnungen im Beutel 26 wird in Abhängigkeit der 
Vakuumpumpenleistung, der gewünschten Taktleis-
3/11



DE 10 2008 019 625 A1    2009.10.29
tung bzw. der Prozesszeit und der Eigenschaften des 
Produkts 28, z. B. der Korngröße, gewählt.

[0026] Im selben Schritt wird auch der Begren-
zungsbalken 9 abgesenkt. Zwischen dem Begren-
zungsbalken 9 und der Widerlageraufnahme 22 ver-
bleibt ein Spalt 15, um bei einer späteren Evakuie-
rung der Kammer 4 ein Entweichen der Luft aus dem 
Beutel 26 zu ermöglichen. Durch die entweichende 
Luft aus dem Beutel 26 legt sich die Beutelfolie an 
das Produkt 28 an. Durch die üblicherweise flache 
Form des Beutels 26 wird das Produkt 28 zusam-
mengedrückt und wird somit in Richtung des Beutel-
halses 27 gedrückt. Der Spalt 15 ist derart ausgebil-
det, dass ein Abrutschen des Schüttguts in Richtung 
des Beutelhalses 27 bzw. in den Siegelbereich ver-
hindert wird. Je nach Rieselfähigkeit bzw. dem Fließ-
verhalten des zu verpackenden Produkts 28 kann die 
Breite des Spalts 15 variiert werden. Außerdem wird 
die Klemmschienenaufnahme 7 bzw. die Klemm-
schiene 10 abgesenkt, um den Beutel 26 zu klemmen 
und abzudichten. Auf diese Weise wird bei der späte-
ren Evakuierung der Kammer 4 ein Gasvolumen-
strom bzw. ein Luftstrom durch den Beutelhals 27 in 
die Kammer 4 verhindert. Weist der Beutel 26, wie in 
Fig. 2b dargestellt, einen langen Beutelhals 27 auf, 
wird dieser zusätzlich durch die Deckeldichtung 6 ge-
klemmt.

[0027] Vorteilhafterweise wird die Klemmschiene 10
bereits vor dem Schließen der Kammer 4 abgesenkt. 
Andernfalls würde, da die Vakuumpumpe zur Evaku-
ierung üblicherweise kontinuierlich läuft, beim Schlie-
ßen der Kammer 4 Luft aus dem Beutel 26 durch den 
Beutelhals 27 abgesaugt, da noch keine Perforatio-
nen vorhanden sind. Dies hätte unter Umständen 
eine Verunreinigung des Siegelbereichs durch mit 
angesaugtes Schüttgut zur Folge. Wenn ein langer 
Beutelhals 27 bereits durch die Deckeldichtung 6 ein-
geklemmt ist, besteht dieses Problem nicht. Die Auf-
nahme 8 bzw. der Trenndraht 11 und der Siegeldraht 
12 befinden sich in diesem Schritt noch in ihrer Ruhe-
position.

[0028] Wie in Fig. 2c gezeigt ist, wird die Perforier-
vorrichtung 21 wieder in ihre Ruheposition bewegt. 
Gleichzeitig bzw. danach wird die Kammer 4 mit Hilfe 
von mindestens einer Vakuumpumpe evakuiert. Es 
ist zum Beispiel auch denkbar, dass statt einer inte-
grierten Vakuumpumpe in oder an der Maschine, 
eine zentrale Vakuumanlage vorgesehen ist.

[0029] Wie in Fig. 2d gezeigt ist, wird die Aufnahme 
8 und mit ihr der Trenndraht 11 bzw. der Siegeldraht 
12 abgesenkt. Der Beutel 26 wird auf diese Weise 
gleichzeitig versiegelt und geschnitten. Der Trenn-
draht 11 und der Siegeldraht 12 wirken hierbei mit 
dem Widerlager 13 zusammen. Der Trenndraht 11 ist 
z. B. ein beheizter Metalldraht. Der Beutel 26 wird so-
mit direkt neben der Siegelnaht abgetrennt. Der ab-

getrennte perforierte Beutelhals 27 kann abgeführt 
werden. Die Klemmschiene 10 und der Begren-
zungsbalken 9 verbleiben in ihrer abgesenkten Posi-
tion.

[0030] Wie in Fig. 2e gezeigt ist, werden die 
Klemmschienenaufnahme 7, die Aufnahme 8, der 
Begrenzungsbalken 9, die Klemmschiene 10, der 
Trenndraht 11 und der Siegeldraht 12 wieder in ihre 
Ruheposition bewegt. Die gestrichelte Linie in 
Fig. 2e zeigt die Ebene an, in der der Beutelhals 27
vom Beutel 26 getrennt wurde. In diesem Schritt wird 
die Kammer 4 belüftet und der Deckel 5 geöffnet. Der 
befüllte und versiegelte Beutel 26 kann entnommen 
oder über das Förderband 1 (siehe Fig. 1) herausge-
führt werden und das Verfahren kann wie unter 
Fig. 2a beschrieben von Neuem beginnen.

[0031] Fig. 4 zeigt eine zweite Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung. An der Aufnahme 8 ist zu-
sätzlich zu dem Trenndraht 11 und dem Siegeldraht 
12 ein zweiter Siegeldraht 14 vorgesehen. Der 
Trenndraht 11, der Siegeldraht 12 und der zweite Sie-
geldraht 14 wirken mit dem Widerlager 13 (siehe 
Fig. 2a bis e) zusammen. Auf diese Weise wird er-
möglicht, dass der Beutel 26 mit zwei Siegelnähten 
versehen werden kann. Die Belastbarkeit, sowie die 
Sicherheit der Siegelung wird somit erhöht.

[0032] Fig. 5 zeigt in einer weiteren Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung eine schematische 
Schnittansicht eines Teils der Kammerbandmaschi-
ne. Der Aufbau der Vorrichtung gleicht dem in Fig. 2a
gezeigten Aufbau. Der einzige Unterschied besteht 
darin, dass in dieser weiteren Ausführungsform kein 
Begrenzungsbalken 9 (siehe Fig. 2a bis e) vorgese-
hen ist.

[0033] Der Betrieb der Vorrichtung gleicht dem unter 
Fig. 2a beschriebenen Betrieb. Durch den fehlenden 
Begrenzungsbalken 9 (siehe Fig. 2a bis e) entsteht 
kein Spalt 15 (siehe Fig. 2b bis d). Durch das durch 
die vorliegende Erfindung erreichte konstante und 
langsame Entweichen der Luft aus dem Beutel 26 bei 
der Evakuierung der Kammer 4, kommt es auch in 
dieser Ausführungsform zu keiner Verunreinigung 
des Siegelbereichs durch das Schüttgut.

[0034] Die Form des Deckels ist nicht auf die ge-
zeigte Form beschränkt. Der Deckel kann beispiels-
weise auch die Form einer hohlen Halbkugel oder 
eine andere beliebige Form aufweisen. Ebenso ist 
die Anordnung der Klemmschiene, der Siegeldrähte 
bzw. des Begrenzungsbalkens nicht auf die gezeigte 
Form beschränkt.

[0035] Weiterhin ist es möglich in den verwendeten 
Beuteln ein Membranventil vorzusehen, das in einem 
Folienbereich zwischen der Klemmschiene und dem 
Siegeldraht eingesetzt ist. Durch diese Membran 
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kann die Luft aus dem Beutel gedrosselt entweichen. 
Denkbar ist auch ein Tyvek-Fenster durch das die 
Luft ebenfalls gedrosselt entweichen kann. Bei die-
sen beiden Varianten, ist eine Perforation des Beu-
tels nicht erforderlich. Die Perforation kann auch eine 
Mikroperforation sein, wie es z. B. bei Goretexmate-
rial, das z. B. in einem Membranventil vorgesehen ist, 
oder bei Tyvek der Fall ist.

[0036] Es ist auch denkbar, mehrere Beutel gleich-
zeitig in der Kammer abzufertigen. Weiterhin ist es 
auch denkbar, die Perforiervorrichtung andersartig so 
auszuführen, dass sie mindestens eine Folienlage 
durchdringen kann. Die Öffnungen im Beutel können 
auf beliebige Weise erzeugt werden. Außerdem ist es 
möglich bereits perforierte Beutel in die Maschine 
einzulegen.

[0037] Es ist weiterhin denkbar die Kammer bereits 
während der Siegelung des Beutels zu belüften. Zu 
diesem Zweck könnte der Begrenzungsbalken die 
Beutelfolie zusammen mit der Klemmschiene fixie-
ren, um eine Beschädigung der noch heißen und de-
formierbaren Siegelnaht durch eine Krafteinwirkung 
auf die Folie, die durch die einströmende Luft in die 
Kammer verursacht wird, zu verhindern.

[0038] Die Erfindung ist auch nicht auf die Verpa-
ckung von pulver- und granulatförmigen Produkten 
beschränkt. Vielmehr ist die Verpackung von jeder 
Form von Schüttgütern möglich.

[0039] Die Erfindung ist ferner auch nicht auf die An-
wendung in einer Kammerbandmaschine be-
schränkt. Sie ist auch auf eine Kammermaschine 
ohne Förderband anwendbar.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Verpacken eines Schüttguts in 
Beutel (26), bei dem  
ein mit einem Schüttgut befüllter Beutel (26) bereitge-
stellt wird,  
durch Schließen eines Deckels (5) eine Kammer (4) 
um den Beutel (26) gebildet wird und  
die Kammer (4) evakuiert wird, wobei, ein Beutel (26) 
in der Kammer perforiert wird oder bereits perforiert 
in die Kammer eingebracht wird.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren weiterhin den 
Schritt aufweist:  
Perforieren des Beutels (26) mit Hilfe einer Perforier-
vorrichtung (21) vor, bei oder nach dem Evakuieren.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass im Beutel (26) durch die Perfo-
rierung Öffnungen mit einem Abstand von etwa 1 mm 
bis etwa 100 mm zueinander und einer Fläche von je-
weils etwa 0,002 mm2 bis etwa 0,2 mm2 erzeugt wer-

den.

4.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass im Beutel (26) 
durch die Perforierung Öffnungen mit einem Abstand 
von etwa 1 mm bis etwa 50 mm zueinander und einer 
Fläche von jeweils etwa 0,002 mm2 bis etwa 0,1 mm2

erzeugt werden.

5.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass im Beutel (26) 
durch die Perforierung Öffnungen mit einem Abstand 
von etwa 1 mm bis etwa 20 mm zueinander und einer 
Fläche von jeweils etwa 0,005 mm2 bis etwa 0,1 mm2

erzeugt werden.

6.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe von einer 
Vielzahl von Nadeln (212) eine Vielzahl von Öffnun-
gen im Beutel (26) erzeugt werden.

7.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen im 
Beutel (26) eine Linie bilden, die im Wesentlichen pa-
rallel zur Siegelnaht ist.

8.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass ein Begrenzungs-
balken (9) das Produkt (28) beim Evakuieren im Beu-
tel (26) begrenzen kann.

9.  Verfahren gemäß Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Begrenzungsbalken (9) ei-
nen Spalt (15) erzeugen kann, der derart ausgebildet 
ist, dass Luft aus dem Beutel (26) entweichen kann 
und dass kein Schüttgut durch einen Luftstrom mitge-
nommen wird.

10.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Beutel (26) 
gleichzeitig versiegelt und geschnitten wird.

11.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe eines 
ersten Siegeldrahts (12) und eines zweiten Siegel-
drahts (14) zwei Siegelnähte erzeugt werden.

12.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren 
weiterhin den Schritt aufweist:  
gleichzeitiges Siegeln des Beutels (26) durch min-
destens einen Siegeldraht (12, 14) und Belüften der 
Kammer (4).

13.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Klemmschie-
ne (10) abgesenkt wird bevor sich die Kammer (4) 
schließt.

14.  Vorrichtung zum Verpacken eines Schüttguts 
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in Beutel (26) mit einem Deckel (5), der zusammen 
mit einem Unterteil (25) eine Kammer (4) bildet, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Perforiervorrich-
tung (21) zum Perforieren des mit dem Schüttgut be-
füllten Beutels (26) vorgesehen ist.

15.  Vorrichtung gemäß Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Beutel (26) durch die Perforie-
rung Öffnungen mit einem Abstand von etwa 1 mm 
bis etwa 100 mm zueinander und einer Fläche von je-
weils etwa 0,002 mm2 bis etwa 0,2 mm2 erzeugbar 
sind.

16.  Vorrichtung gemäß Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass im Beutel (26) durch die 
Perforierung Öffnungen mit einem Abstand von etwa 
1 mm bis etwa 50 mm zueinander und einer Fläche 
von jeweils etwa 0,002 mm2 bis etwa 0,1 mm2 er-
zeugbar sind.

17.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 14 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass im Beutel (26) 
durch die Perforierung Öffnungen mit einem Abstand 
von etwa 1 mm bis etwa 20 mm zueinander und einer 
Fläche von jeweils etwa 0,005 mm2 bis etwa 0,1 mm2

erzeugbar sind.

18.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 14 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforier-
vorrichtung (21) eine Vielzahl von Nadeln (212) zum 
Perforieren des Beutels (26) aufweist.

19.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 14 
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass ein Begren-
zungsbalken (9) zum Begrenzen des Produkts (28) 
im Beutel (26) vorgesehen ist.

20.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 14 
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass ein Siegel-
draht (12) und ein Trenndraht (11) vorgesehen sind.

21.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 14 
bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Siegel-
draht (12) und ein zweiter Siegeldraht (14) vorgese-
hen ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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